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nicht nur die Entwicklung der 
Kinder in den Kindergärten, 

sondern auch die optimale Vor-
bereitung auf die Einschulung. 

Diesen Übergang vom Kinder-
garten in die Schule fördert die 

Samtgemeinde Bersenbrück 
ganz besonders. 

Auf den Anfangkommt es an
„Bildung: Auf den Anfang 

kommt es an“ lautet der Titel 
eines weiteren Bausteins, der in 

Bersenbrück ins Leben gerufen 
wurde. Schließlich sollen die 

Kinder von Beginn an eine ex-
zellente Betreuung und Förde-

rung erhalten. Diesem Anspruch 
werden die vier mit dem Güte-

siegel ausgezeichneten Kitas in 
der Samtgemeinde heute schon 

vollends gerecht. Kontinuierlich 
verbessern die Einrichtungen 

ihr Angebot.
Und das Projekt ist dauerhaft 

angelegt: So steht nicht nur für 
die ersten vier Kitas in den näch-

sten Jahren eine Re-Zertifi zie-
rung an. Flächendeckend wird 

auf diese Weise dafür gesorgt, 
dass die Jüngsten in der Samt-

gemeinde Bersenbrück einen 
optimalen Start in ihre Zukunft 

erhalten.  

Wanderärzte für die Dörfer?
Städte- und Gemeindebund fordert fl ächendeckende

Hausarztversorgung in Niedersachsen
Mit Unverständnis reagiert der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) auf eine For-

derung der Bundesgesundheitsministerin, die im Kampf gegen den Ärztemangel Ärzte tageweise von 

Dorf zu Dorf ziehen lassen will.„Die Bürgerinnen und Bürger außerhalb von Großstädten dürfen nicht von der hausärztlichen Grund-

versorgung abgeschnitten werden. ‚Wanderärzte’ sind keine Lösung für die Menschen, die ihren Arzt 

jeden Tag vor Ort brauchen. Ärzte sollen nicht ‚wandern’ oder dauernd reisen, sondern die Menschen  

im Ort behandeln. Zudem ist dieser Beruf auch für die Ärzte selbst wenig attraktiv“, erklärt die Gesund-

heitsexpertin des Spitzenverbandes der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Katharina Augath. 

Eine fl ächendeckende ortsnahe Betreuung durch Hausärzte gehöre zu den Grundpfeilern der Da-

seinsvorsorge. Bis zum Jahr 2020 werden in Niedersachsen über 3 000 neue Hausärzte benötigt, um 

den jetzigen Versorgungsstandard zu erhalten. Deshalb ruft der Verband alle an der Ärzteversorgung 

Beteiligten auf, endlich konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung des Hausärztemangels zu ergreifen. 

Der Städte- und Gemeindebund empfi ehlt daher, dass fl exiblere Planungs- und Zulassungsinstrumente 

sowie bessere fi nanzielle Anreizsysteme geschaffen werden. „Nur so kann gezielt auf die Bedürfnisse 

vor Ort eingegangen werden“, so Augath.
Weiterhin fordert der NSGB das Land Niedersachsen und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersach-

sen auf, mit gezielten Maßnahmen dem bereits jetzt sichtbaren Hausärztemangel entgegenzuwirken. 

Dieser Mangel wird sich in den nächsten Jahren nach Einschätzung des NSGB markant verschärfen. 

Eine Möglichkeit, gegen den Mangel an Haus ärzten vorzugehen sei beispielsweise die Aufl egung eines 

Stipendienprogramms nach dem Vorbild Sachsens. Dort werden Medizinstudenten, die sich zur späteren 

Niederlassung als Hausarzt verpfl ichten, fi nanziell gefördert. Zudem muss die Aus- und Weiterbildung 

von Hausärzten in Niedersachsen attraktiver gestaltet und besser verzahnt werden. So können die 

Studenten bereits frühzeitig an den Beruf des Hausarztes herangeführt werden. „Es kann nicht sein, 

dass der Kopf in den Sand gesteckt wird und man Notfallszenarien entwickelt, anstatt der drohenden 

Unterversorgung gezielt und frühzeitig mit Hausärzten entgegenzuwirken. Die für die Sicherstellung der 

ärztlichen Versorgung Zuständigen (Bund, Land, Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen) 

müssen dringend ihre Hausaufgaben machen, sonst droht der Versorgungsnotstand in der Fläche“, 

betont Augath.
�  B AU E N  U N D  WO H N E NScheunenviertel im 21. Jahrhundert

Von Karin Meyer, Bürgermeisterin der Gemeinde Dörverden

Scheunenviertel sind eine besondere 

Bau- und Siedlungsform, die in Nord-

deutschland nur noch in wenigen Dörfern 

vorhanden ist. Sie zu erhalten und in der 

Öffentlichkeit bekannt zu machen, ist das 

Ziel des Modellvorhabens „Sonderquartiere 

in historischen Siedlungen Niedersachsens 

am Beispiel der regionalen Scheunen-

viertel der Aller-Weser-Hunte-Region“. In 

dem niedersächsischen Modellvorhaben1 

wird eine Methodik entwickelt, wie sich 

interessante historische Siedlungsformen 

(Quartiere) im ländlichen Raum zu einer 

Initiative zusammenschließen und in der 

Öffentlichkeit präsentieren können. 
Scheunenviertel sind Teil unseres länd-

lichen Kulturerbes. Das Gros der Scheu-

nen- oder Schafstallviertel ent stand im 17. 

Jahrhundert. Ein wesentlicher Anlass war 

der Brandschutz, der durch die bauliche 

Dichte innerhalb der Siedlungen nicht 

1 Projektträger: Gemeinde Estorf, fi nanziell gefördert durch das 

des Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft, Verbraucherschutz und Landentwicklung, GLL Sulingen. 

Kontakt: mensch und region, Lindener Marktplatz 9, 30449 Han-

nover, Tel. 0511 444454
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Grundsätzlich sollen Ziele selbstver-

ständlich auf Augenhöhe zwischen der 

Politik und der Verwaltung vereinbart 

werden. Wird dieser Grundsatz nicht 

eingehalten, muss die Verwaltung bei 

Aufstellung des Haushaltsplanes da-

rauf hinweisen. Dennoch kann der Rat 

im Rahmen seines Etatrechtes auch 

unrealistische Ziele festlegen. Dann ist 

es wieder Aufgabe der Verwaltung im 

Rahmen der Berichte über die Zielerrei-

chung darauf hinzuweisen, aus welchen 

Gründen Ziele nicht oder nur mit einem 

unverhältnismäßig hohen Mittelaufwand 

erreichbar sind. Hierbei müsste der Mit-

Hintergrund
Mit Wirkung vom 1. Januar 2006 ist das Gesetz vom 15. November 2005 zur 

Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindwirtschaft-

licher Vorschriften in Kraft getreten. Mit diesen Regelungen wurden die haushalts-

rechtlichen Bestimmungen der NGO auf das neue kommunale Rechnungswesen 

(NKR) umgestellt. Mit dem Gesetzesbeschluss wurde der Schlussstrich unter eine 

jahrelange fachlich und auch politisch kontrovers geführte Diskussion gezogen. 

Bis zum 1. Janaur 2012 haben alle Kommunen ihre Haushaltswirtschaft und ihre 

Buchführung auf ein doppisches, landespezifi sches System umzustellen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Integration hat im 

letzten Jahr eine erste Evaluation des andauernden Umstellungsprozesses durch-

geführt. Danach ergibt sich hinsichtlich des Umstellungsstandes oder der Umstel-

lungsplanung in den Kommunen folgendes Bild:

1. Betriebsjahr im NKR  Jahr Anzahl Kommunen %
2006 

3 
0,6 

2007 
19 

4,1 
2008 

55 
11,8 

2009 
75 

16,1 
2010 

193 
41,5 

2011 
83 

17,8 
2012 

32 
6,9Quelle: http://www.mi.niedersachsen.de/themen/Kommunen/Kommunales Haushaltsrecht

Diese Übersicht macht deutlich, dass die Masse der Kommunen sich derzeit im 

Umstellungsprozess beziehungsweise in der unmittelbaren Vorbereitung auf die 

Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesen befi ndet.

Der Umstellungsprozess wird auf Landesebene von einer Arbeitsgruppe beim 

Innenministerium begleitet. Ziel dieser Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern des 

Ministeriums, des Kommunalen Studieninstitutes, kommunalen Praktikern und 

den kommunalen Spitzenverbänden zusammensetzt, ist vor allem die Klärung von 

Anwendungs- und Umsetzungsfragen. Die Arbeitsergebnisse werden als „Hinweise 

der AG Umsetzung Doppik“ im Internet veröffentlicht.

telaufwand wiederum von der Politik zur 

Verfügung gestellt werden. Rat und Ver-

waltung müssen sich auf eine veränderte 

Arbeitsweise einstellen. Ich empfehle, die 

gesetzgeberischen Vorgaben konsequent 

anzuwenden, sonst ist eine Kehrtwende 

hin zu neuen Steuerungsmodellen nicht 

zu erreichen. Sicherlich bedarf es hier 

seitens des Gesetzgebers auch noch ei-

niger Anpassungen. Dieses werden die 

Anwendungen in der Praxis in den näch-

sten Jahren zeigen. Als nächste Aufgaben stehen bei uns 

der Aufbau des Berichtswesens und des 

Controllings an. Hier zeigt sich bereits in 

den Anfängen, dass nicht nur die Haus-

haltsplanung betroffen ist, sondern auch 

Aufgabenabläufe in der Verwaltung. Wir 

haben uns zunächst auf Finanzberichte 

verständigt, die aus dem HKR-Verfahren 

generiert werden können. Sachberichte 

sollen gegeben werden, wenn dafür ent-

sprechende Instrumente zur Verfügung 

stehen. Denn wir wollen unsere Mit-

arbeiter nicht nur mit dem Schreiben 

von Berichten beschäftigen. So besteht 

beispielsweise im eingesetzten Ratsin-

formationssystem die Möglichkeit, eine 

Beschlussverfolgung einzurichten. Dabei 

können in kurzer und übersichtlicher 

Form Eintragungen über die Abwicklung 

der Beschlüsse vorgenommen werden. 

Neben der Informationsmöglichkeit für 

die Ratsmitglieder kann damit gleich ein 

Teil des Berichtswesens gelöst werden.Fazit 
Die grundlegenden Gedanken zur Re-

form waren meiner Meinung nach richtig 

und wegweisend. Leider ist der eine oder 

andere gute Ansatz im Laufe der Jahre in 

den bürokratischen Mühlen hängen ge-

blieben. Anforderungen der Statistiker 

haben ein Weiteres dazu beigetragen, 

dass manches nicht so umgesetzt werden 

konnte, wie es geplant war. Aber wir sollten die ursprünglichen 

Ziele nicht aus dem Auge verlieren, denn: 

„Die erstrebenswertesten Ziele liegen 

weit entfernt. Dennoch lohnt es sich, sie 

zu verfolgen.“
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